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Vorstellung der Sächsischen Verfassung in Leichter
Sprache in Dresden
Presseeinladung für Dienstag, den 16. Juni 2026

Landtagspräsident Alexander Dierks und der Landesbeauftragte für
Inklusion der Menschen mit Behinderungen Michael Welsch laden Sie
herzlich zur Vorstellung der Sächsischen Verfassung in Leichter Sprache ein.

Vorgesehen ist zunächst ein Fototermin auf der Freitreppe des Sächsischen
Landtags. Anschließend stehen die Herausgeber im LPK-Saal für Statements
und Fragen zur Verfügung.

Voraussichtlich werden Beschäftigte sowie Frauenbeauftragte aus
verschiedenen Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) in Sachsen vor
Ort dabei sein.

Zeit: Dienstag, 16. Juni 2026, 11 Uhr
Ort: Sächsischer Landtag, Freitreppe/LPK-Saal, Bernhard-von-Lindenau-
Platz 1,
01067 Dresden

Hintergrund:
Der Sächsische Landtag hatte die Sächsische Verfassung 1992 verabschiedet.
Sie garantiert unter anderem Grundrechte, regelt die staatliche Ordnung
des Freistaates und enthält ein ausdrückliches Staatsziel zur Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen.

Herausgeber der Ausgabe in Leichter Sprache sind der Präsident des
Sächsischen Landtags und der Landesbeauftragte für Inklusion der
Menschen mit Behinderungen. Sachsen ist nach Baden-Württemberg,
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen das vierte Bundesland, das seine
Verfassung auch in Leichter Sprache herausgegeben hat.

* Kein Zugang für verschlüsselte
elektronische Dokumente. Zugang
für qualiziert elektronisch signierte
Dokumente nur unter den auf
www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html
vermerkten Voraussetzungen.
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Die Verfassung in Leichter Sprache ermöglicht insbesondere Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen, geringen Deutschkenntnissen oder anderen
Verständnishürden einen besseren Zugang zu den grundlegenden Regeln
unseres Staatswesens.


